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Beamtinnen und Beamte können an der modularen Qualifizierung teilnehmen, wenn sie in der letzten 
periodischen Beurteilung, die nicht länger als vier Jahre zurück liegen darf, eine positive Feststellung 
gemäß Art. 58 Abs. 5 Nr. 2 LlbG erhalten (Art. 20 Abs. 4 LlbG) und mindestens ein Amt der der 
Besoldungsgruppe A 11 erreicht haben.


